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Die Beschluss-Sammlung nach S 24
Abs.TWEG: Sicher, klar und praktikabel
Unterschiedliche Lösungen:Wohnungseigentümer undVerwalter müssen entscheiden

Ch ristof Sch ram m, Düsseldorf

Die sei t  1.  Jul i  dieses Jahres geltenden neuen Be-
st immungen des Wohnungseigentumsgesetzes
(WEG) schreiben unter anderem vor, dass die in allen
Wohnungseigentümerversammlungen gefassten Be-
schlüsse sowie al le gericht l ichen Entscheidungen in
eine Beschluss-Sammluno aufzunehmen sind (siehe
Kasten).

Für Wohnungseigentümer und vor al lem für Kauf in-
teressenten bedeutet dies neben aktuel ler und um-
fassender Information mehr Transparenz, denn die
Verwalter müssen diese Beschluss-Sammlung nicht
nur unverzügl ich erstel len und ordnungsmäßig führen,
sondern sie müssen sie auch al len Wohnungseigen-
tümern zur Einsichtnahme zur Verfügung stel len und
sogar Dri t ten, wenn diese durch die Eigentümer be-
vol lmächt igt  s ind.

$ 24 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
(7) Es ist  e ine Beschluss-Sammlung zu führen. Die
Beschluss-Sammlung enthält nur den Wortlaut

1.  der in der Versammlung der Wohnungseigentümer
verkündeten Beschlüsse mit Angabe von Ort und
Datum der Versammlung,

2. der schrift l ichen Beschlüsse mit Angabe von Ort und
Datum der Verkündung und

3. der Urteilsformeln der gerichtl ichen Entscheidungen
in einem Rechtsstreit gemäß S 43 mit Angabe ihres
Datums, des Gerichts und der Parteien,

soweit diese Beschlüsse und gerichtl ichen Entschei-
dungen nach dem 1. Jul i  2007 ergangen sind. Die
Beschlüsse und ger icht l ichen Entscheidungen sind
fortlaufend einzutragen und zu nummerieren. Sind sie
angefochten oder aufgehoben worden, so ist dies an-
zumerken. lm Fal le einer Aufhebung kann von einer
Anmerkung abgesehen und die Eintragung gelöscht
werden. Eine Eintragung kann auch gelöscht werden,
wenn sie aus einem anderen Grund für die Wohnungs-
eigentümer keine Bedeutung mehr hat. Die Eintragun-
gen, Vermerke und Löschungen gemäß den Sätzen 3
bis 6 sind unverzüglich zu erledigen und mit Datum zu
versehen. Einem Wohnungseigentümer oder einem
Dritten, den ein Wohnungseigentümer ermächtigt hat,
ist auf sein Verlangen Einsicht in die Beschluss-Samm-
lung zu geben.

(8) Die Beschluss-Sammlung ist von dem Verwalter zu
führen. Fehlt ein Verwalter, so ist der Vorsitzende der
Wohnungseigentümerversammlung verpf l ichtet ,  d ie
Beschluss-Sammlung zu f ühren, sofern die Wohnungs-
eigentümer durch St immenmehrhei t  keinen anderen
für diese Aufgabe bestellt haben.

Für die Verwalter ist diese Aufgabe alles andere als
tr iv ial ,  denn eine lückenhafte Beschluss-Sammlung
kann für ihn schnel l  problematisch werden. Fehlen
nämlich auch nur einzelne wicht ige Beschlüsse in die-
ser Sammlung und hat sich ein Wohnungsinteressent
in Unkenntnis dieser Beschlüsse zum Wohnungskauf
entschlossen, könnte dies nicht nur zur sofortigen Ab-
berufung des Verwalters aus wichtigem Grund führen,
sondern gegebenenfalls auch Haftungsansprüche ge-
gen ihn begründen.

FürVerwalter und Wohnungseigentümer stellt sich da-
her die Frage, wie man diese neuen gesetzlichen An-
forderungen auf rechtssichere und verlässliche Weise
in die Praxis umsetzen soll.

1. Papierform oder elektronische Lösung

Zunächst einmal muss entschieden werden, ob ein
einfaches Formblatt auf Paoier reicht oder ob die Be-
schluss-Sammlung auf elektronische Weise geführt
werden sol l .

Für die Verwaltung kleiner Einheiten mit meist nur weni-
gen Beschlüssen reicht in der Regel ein selbst erstell-
tes Formular schon vollkommen aus, wobei aber alle
gesetzlichen Anforderungen erfüllt sein müssen. Über-
sichtlichkeit und schnelle Auffindbarkeit bei der Suche
nach best immten Beschlüssen sind al lerdings bei der
Papierform nicht immer ausreichend gewährleistet.

Werden aber mehrere und größere Einheiten verwal-
tet, ist im Regelfall der elektronischen Lösung der Vor-
zug einzuräumen. Dies gilt auch dann, wenn die Woh-
nungseigentümer ihre Anlage selbst verwalten sollten.
Auch in diesen Fäl len muss nämlich eine Beschluss-
Sammlung geführt werden.

2. Alternativen bei elektronischer Lösung

Entscheiden sich die Wohnungseigentümer für die
elektronische Lösung, werden sie meist der Empfeh-
lung des Verwalters folgen und es ihm überlassen, ob
er eine Software kauft oder eventuell nach eigenen
Vorstellungen entwickeln lässt und auf seinem Rech-
ner instal l iert  oder ob er eine Onl ine-Lösung bevor-
zugt.  Al lerdings sol l ten die Eigentümer die Entschei-
dung nicht von vornherein aus der Hand geben, denn
es gibt doch verschiedene, nicht ganz unbedeutende
Unterschiede zwischen den genannten Lösungen.

Kosten und Datensicherheit

Bei einem gekauften Programm entstehen neben den
Anschaffungs- oder Programmierkosten voraussicht-
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Ab ge st ufte Z u g a n g s rec hte f ü r Ve rwa lte r
und Sachbearbeiter

In großen WEG-Verwaltungen ist es oft erforderlich,
dass eine größere Zahl von Mitarbeitern mit der Be-
schluss-Sammlung arbeiten und sie unabhängig von-
einander nutzen können. Dabei kann es aber auch
sinnvol l  sein, unterschiedl iche Zugangsrechte für die
jewei l igen Nutzer einzurichten.

So kann beispielsweise einem bestimmten Sachbear-
beiter das Zugangsrecht nur für die Bearbeitung der
ihm zugewiesenen Liegenschaften eingerichtet wer-
den. Andererseits wird man dem Inhaber oder dem
Geschäftsführer einer Verwaltung ein umfassendes
Zugangsrecht einräumen, das die Freigabe der ein-
zutragenden Beschlüsse gestattet und den Zugrift aut
alle Daten der verwalteten Liegenschaften regelt.

Verknüpfung, Zuordnung und schnelle
Auffi ndbarkeit der Beschlüsse

Die Onl ine-Lösung ermögl icht es im Übrigen, in Woh-
nungseigentumsanlagen mit  e iner Vielzahl  an Be-
schlüssen und gericht l ichen Entscheidungen diese
nicht nur miteinander zu verknüpfen, sondern auch
durch stichwortartige Zuordnungen schnell auffindbar
zu macnen.

Dies gi l t  natür l ich vor al lem dann, wenn aufgrund von
Beschlussanfechtungen und gericht l ichen Entschei-
dungen mehrere ,,Beschlüsse" in direkter Abhängigkeit
zueinander in Beziehung stehen. Die so verknüpften
Beschlüsse gewährleisten eine schnel le Orient ierung
für Verwalter,  Eigentümer und potenziel le Kauf inte-
ressenren.

Keine U mstellu ng bei Verwalterwechsel

Für die Wohnungseigentümergemeinschaft  interes-
sant und vorteilhaft ist die Online-Lösung im Falle eines
Verwalterwechsels.  Bei einer Beschluss-Sammlung,
die auf einer besonderen Software oder einem indi-
viduel len EDV-Programm basiert  und nur auf einem
Rechner -  nämlich dem des ausgeschiedenen Ver-
walters - läuft, ist nicht von vornherein gewährleistet,
dass die Daten auf ein neues EDV-System Übertragen
werden können. Deshalb müsste gegebenenfalls an-
hand eines Papierausdrucks der Beschluss-Samm-
lung eine neue elektronische Erfassung erfolgen.

Bei, ,onl ine" geführten Beschluss-Sammlungen birgt
ein Verwalterwechsel keine Probleme: Die Zugänge
für den alten Verwalter werden gesperrt und fÜr den
neuen Verwalter eingerichtet. Dann ist die Beschluss-
Sammlung zum neuen Verwalter, ,umgezogen".

I nd ivi d uel Ie Gestaltu n gs mög I i ch keiten

Schl ießl ich er laubt die , ,onl ine" geführte Beschluss-
Sammlung auch eine indiv iduel le Anpassung der
Anwendung an besondere Wünsche der jewei l igen
WEG-Verwalter.  So können die von ihnen in ihren
Verwaltungsobjekten betreuten Wohnungseigentü-
mer nach ihrem ,,Login" mit  einem individuel len Text
begrüßt und durch zusätzl iche Informationen über
aktuelle Fragen aus dem Bereich der Verwaltung un-

terr ichtet werden. Auch könnten Ausdrucke aus der
Beschluss-Sammlung mit  dem Firmenlogo der Haus-
verwaltung versehen werden. Auf diese Weise kann
die Hausverwaltung den Dialog mit  ihren Eigentümern
optisch professionalisieren.

4. lnformationsservice des Verwalters

Die durch das Internet dem Wohnungseigentümer je-
derzeit  zugängl iche Beschluss-Sammlung sol l  zwar
in erster Linie der Information Über die aktuel le Be-
schluss-Lage in der WohnungseigentÜmergemein-
schaft  dienen.

Darüber hinaus eröffnet sie aber dem Verwalter wei-
tergehende Mögl ichkeiten, die von ihm verwalteten
Wohnungseigentümer nicht nur über Angelegenheiten
innerhalb der Gemeinschaft  zu informieren, sondern
weitergehende I nformationsleistun g en zur Verf ü gung
zu stel len.

I nfo r m ati o n s pf I i c ht ü be r R ec htsstre it i g ke ite n

So ist  der Verwalter nach den ab 1. Jul i  2007 gelten-
den neuen Best immungen gemäß $ 27 Abs. 1 Nr.  7
WEG verpf l ichtet,  die Wohnungseigentümer unver-
züglich darüber zu unterrichten, dass ein Rechtsstreit
gemäß S 43 WEG anhängig ist .

In welcherWeise die Unterr ichtung zu geschehen hat,
hat der Gesetzgeber nicht geregelt .  Grundsätzl ich
dürfte es - vor allem auch mit Blick auf die Kostener-
sparnis - ordnungsmäßiger Verwaltung entsprechen,
dass die Wohnungseigentümer mehrheit l ich beschl ie-
ßen, die erforderl ichen Information über anhängige
Rechtsstrei t igkeiten,,v ia Internet" jedenfal ls denjeni-
gen zu übermit teln,  die über einen entsprechenden
Zugang verf  ü gen. Die anderen Wohnun gsei gentÜ mer
wären al lerdings über die herkömmlichen Wege zu
informieren, das heißt in der Regel durch Rundschrei-
ben, da eine Information durch das ,,Schwarze Brett"
gegebenenfal ls mit  den Datenschutzbest immungen
kollidieren könnte.

Aktuelle Gesetzgebungs- und Rechtsprechungs'
hinweise

Nachdem inzwischen zahlreiche WEG-Verwaltungen
dazu übergegangen sind, ihre Eigentümer regelmä-
ßig durch , ,Haus-lnformationen" über aktuel le Geset-
zesänderungen, beispielsweise über die Einführung
des Energiepasses oder über aktuel le Gerichtsent-
scheidungen, beispielsweise über die Kompetenz des
Verwaltun gsbei rates zu r Beschlussfassun g über Jah-
resabrech nu ng u nd Wi rtschaftsplan, zu i nfo rm ieren,
bietet die Onl ine-Beschluss-Sammlung auch hierzu
neue Informationsmögl ichkeiten.

Erläuteru n gen zu r M u ster-Besch I uss-Sam m I u n g

Die auf den folgenden Seiten abgebildeten Muster der
Beschluss-Sammlung dokumentieren einen f ikt iven,
al lerdings real ist ischen Beschluss einer Wohnungsei-
gentümergemeinschaft  und dessen,,recht l ichen Weg"
durch Anfechtung, amts- und landgericht l iche Ent-
scheidung bis zur Entscheidung des BGH.
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Beschluss Nr.002

Zu Beschluss Nr.002 (Urtei lAG) sind angegeben das
Gericht, das Datum und das Aktenzeichen des Urteils,
die Parteien, der Urteils-Tenor sowie der zugrunde lie-
gende Beschluss Nr.  001 (Versammlungsbeschluss
als,,Vorgängerbesch luss").

Zur Anmerkung ist die Einlegung der ,,Berufung"
nachgewiesen. Ebenso sind die,,Nachfolgerbeschlüs-
se" (Urteil LG Beschluss Nr. 003 und Urteil BGH Be-
schluss Nr. 004) vermerkt. Zur Anmerkung,,Berufung
eingelegt" und zu den ,,Nachfolgebeschlüssen" sind
die ergänzenden Daten (Datum, Gericht, Aktenzei-
chen, Kläger/Parteien) in der,,Ansicht" aufzurufen.
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Beschluss Nr.004

Zu Beschluss-Nr. 004 (Urtei t  BGH) sind die übl ichen
Angaben eingetragen, nämlich das Gericht,  das Da-
tum, das Aktenzeichen des Urteils, der Urteils-Tenor
sowie der dem BGH-Urtei l  zugrunde l iegende Be-
schluss Nr.  003 (Urtei l  LG als, ,Vorgängerbeschluss").

Zur Anmerkung ist  der Eintrag zur , , rechtskräft igen
Ungült igerklärung" des Ausgangsbeschlusses (Ver-
sammlungsbeschluss Nr.  001) vorgenommen. Die
,,Vorgängerbeschlüsse" (Versamlungsbeschluss Nr.
001, Urtei l  AG Beschluss Nr.  002, Urtei l  LG Beschluss

Nr. 003) können auch hier direkt über, ,Ansicht" aufge-
rufen werden.

Beisämtl ichen Beschlüssen ist  das Datum der Eintra-
gung sowie der Name des Eintragenden (hier jewei ls:
Freigegeben von.. .)  vermerkt.  Hierdurch kann insbe-
sondere geprüft werden, ob die Eintragung,,unverzüg-
l ich" vorgenommen wurde.

Zur leichteren Auff indbarkeit  der Beschlüsse sind sie
einer , ,Kategorie" zugeordnet,  hier unter dem Begri f f
,,1 nstandhaltun g/l nstandsetzu ng".




